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Zivilschutzreform g5

Die Ausbildung im Zivilschutz
in einem sich rasch verandernden Umfeld

Die Zivilschutzreform 95 be-
zweckt u.a. die Gleichstellung
der Katastrophen- und Nothilfe
mit dem Schutz der Bevolke-
rung vor den Auswirkungen be-
waffneter Konflikte, welcher bis
Ende der 8oer-Jahre im Vorder-
grund stand. Im Zuge dieses
Erneuerungsprozesses  wurde
einer praxisorientierten und
professionellen Ausbildung
erste Prioritat eingeraumt. Die
Gemeinden und Kantone sol-
len mit ihren Zivilschutzor-
ganisationen uber ein schlag-
kraftiges, polyvalentes und
rasch einsetzbares Schutz-,
Hilfs- und Rettungsinstrument
zur Meisterung von Notsitua-
tionen aller Art verfligen.

Schutzdienstpflicht
als Grundpfeiler

Neben der Organisationspflicht
(Aufbau von Zivilschutzorganisation
in den Gemeinden bzw. Regionen)
und der Baupflicht (Bau von Schutz-
raumen flr die Bevolkerung und die
Kulturgtiter sowie von geschiitzten
Anlagen fiir die Fihrungsorgane, die
Einsatzformationen und den Sanitits-
| dienst) stellt die Schutzdienstpflicht
einen Grundpfeiler des Zivilschutzes
dar. Schutzdienstpflichtig sind alle
arbeitsfahigen Schweizer im Alter von
20 bis 50 Jahren, soweit sie nicht
militar- bzw. zivildienstpflichtig sind
oder flir die Erfullung wichtiger im
offentlichen Interesse liegender Tatig-
keiten freigestellt werden (zurzeit
rund 300000 Zivilschutzangehorige,
wovon zirka 3000 freiwillig Schutz-
dienst leistende Frauen).

Beilage zur ASMZ Nr. 10, 1999

Hildebert Heinzmann

Die richtige Person
am richtigen Platz

Die Ausbildungszeiten im Zivil-
schutz sind kurz. Die Schutzdienst-
pflichtigen werden im Rahmen
des Einteilungsrapportes nach dem
Grundsatz «Die richtige Person am
richtigen Platz» eingeteilt. Der nach-
folgende  Einfilhrungskurs  dauert
lingstens flinf Tage und dient der
Grundausbildung im  Fachbereich.
Wer von der Armee in den Zivilschutz
tbertritt und hier eine dhnliche Funk-
tion wahrnimmt, durchlauft eine ver-
kiirzte Grundausbildung. Vorgesetzte
sowie Spezialistinnen und Spezialis-
ten haben zusitzlich Kaderkurse von
lingstens zwolf Tagen Dauer zu
bestehen, wobei auch hier bei ent-
sprechenden Vorkenntnissen verkiirz-
te Ausbildungslehrginge angeboten
werden.

Bei ortlichen Uberbestinden kon-
nen iltere Jahrginge der Personal-
reserve zugewiesen werden. Diese
kann im Bedarfsfall jederzeit aktiviert
werden.

Kader und Mannschaft werden in
Wiederholungskursen weitergebildet
(bis zu zwei Tagen pro Jahr, bis zu 15
Tagen fur Kaderangehorige). Getibt
wird in diesen Kursen auch die
Zusammenarbeit mit anderen Hilfs-
und Rettungsorganisationen wie der

sowie mit militarischen Formationen.
Die Wiederholungskurse werden oft
fir Einsitze zugunsten der Gemein-
schaft genutzt, etwa flir Pflege- und
Betreuungsaufgaben oder flir Instand-
stellungsarbeiten  (alljahrlich  mehr
als 100000 Personentage, was etwa
einem Sechstel des gesamten Aus-
bildungsvolumens entspricht).

Neuausrichtung
der Ausbildung

Bei der von Bund (hoheres Kader
und Instruktionspersonal), Kantonen
(mittleres Kader) und Gemeinden
(unteres Kader und Mannschaft sowie
Durchfithrung der Wiederholungs-
kurse) sicherzustellenden Ausbildung
geht es neu schwergewichtig darum,
die Angehorigen der Zivilschutz-
organisationen in der Hilfeleistung
bei natur- und zivilisationsbedingten
Schadenereignissen und in anderen
Notlagen so zu schulen, dass sie ihrer
anspruchsvollen Aufgabe gerecht wer-
den konnen. Dies bedingt vor allem
eine vermehrte Unterstlitzung der
Gemeinden durch  hauptamtliche
Instruktoren bei der Vorbereitung,
Steuerung und Auswertung der
Wiederholungskurse.

Mit der Eroffnung der Instrukto-
renschule im Februar 1995 und der im

Feuerwehr, den Samaritervereinen Sommer 1995 erfolgten Inbetriebnah-
Einteilungsrapport > Wiederholungskurse
(max. 1 Tag) * Jahrlich moglich: Dauer 3 Stunden

Einfiihrungskurs

bis 2 Tage. Die jeweils 2 Tage der
> 2 vorangegangenen und 2 folgen-

(max. 5 Tage)

Kaderkurs *

vy
(max. 12 Tage)

den Jahre kénnen in einem Jahr
zusammengefasst werden
(= max. 10 Tage).

Kader

Ausbildung der Vorgesetzten
sowie der Spezialisten

* je nach Vorkenntnissen abgekdirzte Ausbildung méglich

Je nach Funktion pro Jahr bis zu
13 Tagen zusatzlich.

Ausbildungsdienste.
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Zivilschutzreform g5

Eine zeitgemasse und praxisbezogene Ausb
effizienten Einsatz des Zivilschutzes.

me des erweiterten Eidgendssischen
Zivilschutz-Ausbildungszentrums

Schwarzenburg (EAZ) — und der
damit verbundenen Aufstockung des
Instruktionspersonals — sind zwei ent-
scheidende Voraussetzungen fiir eine
und  praxisorientierte
Ausbildung des Zivilschutzes geschaf-
fen worden. Tatsache ist, dass eine
professionellere Ausbildung die Leis-
tungsfihigkeit der Zivilschutzorgani-
sationen der Gemeinden erhoht, zur
besseren Motivation der Schutzdienst-
pflichtigen fithrt und dasVertrauen der
Bevolkerung in die vom Zivilschutz
getroftenen Vorkehrungen stirkt.

zeitgemasse

Der Grosseinsatz des Zivilschutzes
im Zusammenhang mit den Lawinen-
niedergingen vom vergangenen Win-
ter (rund 45000 Personentage) und
nach den Uberschwemmungen vom
Frithjahr 1999 (rund 22 000 Personen-
tage) haben einmal mehr bestitigt,
dass zweckmissig ausgebildete Zivil-
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schutzangehorige gewillt und in der
Lage sind, die ihnen iibertragenen
Aufgaben zeit- und sachgerecht zu
erfullen. Mit Blick auf die sich rasch
indernden Verhiltnisse sind die Zivil-
schutzverantwortlichen auf allen Stu-
fen bestrebt, die Ausbildungsinhalte
und -methoden laufend anzupassen
und sich auch international zu offnen.
In diesem Zusammenhang sei insbe-
sondere der im Oktober 1999 erstmals
zur Durchfilihrung gelangende einwo-
chige Kurs in englischer Sprache fiir
Verantwortliche Katastrophen-
schutzes erwihnt, welcher im Rah-
men des Programmes der «Partner-
schaft fir den Frieden (PfP)» ange-
boten wird.

Von Bedeutung sind zudem die im
Zuge des Zivilschutzoptimierungs-
programms 1999 getroftenen weitern

des

Massnahmen zur einsatzorientierten
Ausbildung mit Schwergewicht auf

Meisterung von natur- und zivilisa-
tionsbedingten Katastrophen und an-
dern Notlagen (z.B. Betreuung von
schutzsuchenden Personen aus dem
In- und Ausland), verbunden mit der
Ubernahme der fritheren Gesamtver-

(Aufnahme: BZS)

teidigungsausbildung durch das Bun=
desamt fur Zivilschutz.

Damit werden nicht zuletzt giins=
tige Voraussetzungen flir die Weiter=
entwicklung des Zivilschutzes zu
einem umfassenden Bevolkerungsd
schutz ~ (Projekt  «Bevolkerungs—
schutz» als Pendant zum Projekt
«Armee XXI») geschaffen, mit wel4
chem eine Zusammenfassung aller auf
lokaler, regionaler und kantonaler
Ebene titigen Organisationen iml
Bereich des Schutz-, Hilfs- und Ret-
tungswesens angestrebt wird. Ziel ist
es, Doppelspurigkeiten zu vermeiden
und Synergien bestmoglich zu nutzen,
unter Berticksichtigung des gesamten
Katastrophenschutz-Umfelds.

Lic. és sc. éc. Hildeber§
Heinzmann ist Vizedirek
tor des Bundesamtes fiir
Zavilschutz in Bern. | |

Beilage zur ASMZ Nr. 10, 1999



	Die Ausbildung im Zivilschutz in einem sich rasch verändernden Umfeld

